Was ist der Unterschied zwischen einer Registrierung und einer Zulassung? Was ist eine Meldung?
Biozid-Produkte mit niedrigem Risikopotential unterliegen dem Registrierungsverfahren, das bezüglich der den Behörden vorzulegenden Angaben und Unterlagen wesentlich weniger umfangreich als das Zulassungsverfahren ist. Hier wird berücksichtigt, dass die Risiken dieser Produkte weitgehend durch den Wirkstoff bestimmt sind. Der (Die) in einem solchen Biozid-Produkt enthaltene(n) Wirkstoff(e) muss (müssen alle) in Anhang IA der Biozid-Produkte Richtlinie gelistet sein (für in Anhang IA enthaltene Wirkstoffe sind Verwendungen mit niedrigem Risikopotential nachgewiesen; so dürfen sie bestimmte gefährliche Eigenschaften nicht aufweisen). 

Für alle übrigen Biozid-Produkte (Wirkstoffe in Anhang I der BP-RL) gilt das Zulassungsverfahren. 
Eine Meldung ist erforderlich für neue Biozid-Produkte mit altem/en Wirkstoff/en, die noch nicht in Anhang I/IA der Biozid-Richtlinie 98/8/EG aufgenommen worden sind: Spätestens vier Wochen nach dem erstmaligen Inverkehrbringen ist ein Biozid-Produkt mit altem Wirkstoff vom inländischen Verantwortlichen gem. § 27 Abs. 1 Chemikaliengesetz 1996 (Hersteller, Importeure, Vertreiber) beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft schriftlich zu melden, soweit das Produkt nicht bereits gemäß der Giftinformations-Verordnung 1999, BGBl. II Nr. 137 gemeldet wurde. 

(Siehe auch Kapitel „Biozid-Produkte“ auf dieser Homepage)
